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M
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1044,44
First

SO2

GR I 320 m²

Torhaus Nord,
touristische
Nutzung

III (E+1+DG+U1)

o

SO4

GR I 100 m²

Baumhaus mit
Zugangsrampe,
Beherbergung

I

SO3

GR I 81 m²

Torhaus S d,
touristische
Nutzung

o

OK.max. 1048NN

o

SO7 Zimmertrakt,
Beherbergung

II (U1+U2)
OK.max. 1034NN

g

GR I 1.350 m²

SO8
Zimmertrakt,

Beherbergung

II (U1+U2)

g

GR I 1.350 m²

SO9

GR I 2.000 m²

Badehaus,
Wellnessbereich

III (U2+U3+U4)
OK.max. 1037NN

g

SO10

I (U4+DG)

o

GR I 3x140

E

SO11

I (U3+DG)

GR I 180 m²

SO12
Zimmertrakt, Beherbergung,

Restaurant, Wäscherei,

Kantine

V (E+1+U1+U2+U3)

GR I 2000 m²OK.max. 1044NN

g

g

SO14

Personalwohnungen,
touristische Nutzung,
Tiefgarage

III (E+1+DG+U1)

GR I 900 m²

SO19 touristische
Nutzung,
Tiefgarage

II (E+U1)

GR I 420 m²

g

SO17

Personalwohnungen,
touristische Nutzung,
Tiefgaragenzufahrt,
Stellplötze

I (U1)

GR I 750 m²

SO16 Verbindungs-
korridore

II (E+U1+U2+U3)

GR I 193 m²

g

III (E+1+DG+U1)

Pavillons,
touristische
Nutzung

touristische
Nutzung

SO18

I (U3)

GR I 200 m²

Verbindungs-
gang

SO20

III (E+1+U1)

GR I 21 m²

Verbindungs-
gang

g

g

SO5

GR I 200 m²

Yogahaus 1 mit
Bad und
Toilettenanlage

I (+1)

o

SO6 Suite,
Beherbergung

I (U1)
OK.max. 1034NN

g

GR I 250 m²

SO15
(bisher 21)

GR I 140 m²

Yogahaus 2
mit Bad und
Toilettenanlage

II

o

OK.max. 1060NN

g / o

GR II 100 m²

GR II 50 m²

GR II 70 m²

GR II 80 m²

SO1

GR I 20 m²

Eingangs-
toranlage

I (U1)

GR II 10 m²
o

GR II 15 m²

GR II 125 m²
GR II 675 m²

GR II 675 m²

GR II 2000 m²
(inkl. Pools)

GR II 100 m²

GR II -

GR II -

GR II 250 m²

GR II 250 m²
g / o

GR II -

GR II 60 m²
g

GR II 800 m²

SO13
Hotel Bestand,
Beherbergung,
Tiefgarage

V (E+3+DG+U1)

GR I 1.150 m²
GR II 150 m²

GR II 3x70
SO
09a

Pool

GR I 100 m²
GR II 0 m²

nur im U2 als
freischwebender
Anbau zulössig

(St−tzpfosten aus
statischen Gr−nden

zulössig)

SO12a Technikraum
unterirdisch

nur Keller-
geschosse
(vollstöndig
unterirdisch)

zulössig
GR I 250 m²

g
GR II -

1034,15
Hühenbolzen

OK.max. 1044NN

A FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

Gemeinde Kr n
Landkreis Garmisch-Partenkirchen

3. Änderung des Bebauungsplans "Kranzbach"
mit integriertem Gr nordnungplan

Entwurf
Änderungen im Vergleich zum Vorentwurf in rot

Grenze des röumlichen Geltungsbereichs

2. Art der baulichen Nutzung

Private Gr nflöchen, Parkanlagen

Flöchen f−r die Landwirtschaft

Flöchen f−r Wald

Baudenkmal Nr. D-1-80-122-12: Schloss Kranzbach; F−r jede Art von Verönderungen an diesem Denkmal und in seinem
Nöhebereich gelten die Bestimmungen der Art. 4 6 BayDSchG. Das Bayerische Landesamt f−r Denkmalpflege (BLfD) ist bei
allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 BayDSchG und bei allen baurechtlichen
Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmöler/ Ensembles unmittelbar oder in ihrem Nöhebereich betroffen sind, zu
beteiligen.

2.1.

8.1.

8.2.

8.3.

6.

4.2. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung: Abgrenzung von Baugrundst−cken und Baufeldern mit
unterschiedlicher Art und Maä der baulichen Nutzung

4. Baugrenzen

4.1. Baugrenze

7. Garagen, Stellplötze, Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO

7.1

7.2

Umgrenzung von Flöchen f r Tiefgaragen

6. Verkehrsflöchen

TGa

6.1. Private Straäenverkehrsflöchen und Zufahrten

6.2. Straäenbegrenzungslinie

6.3. Private Verkehrsflöchen besonderer Zweckbestimmung, hier Fuägöngerweg

B HINWEISE DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

Bestehendes Geböude2.

Bestehende Grundst−cksgrenze mit Flurnummer

Hühenkoten5. 1045

5. Gestaltung

Allgemein zulössig sind geneigte Dachformen. Ausnahmsweise zulössig sind Flachdöcher, die begr−nt bzw. gelöndeeben
−berdeckt werden.

5.1.

Dacheindeckung5.2
Zulössig bei geneigten Döchern sind Dachziegel, Holzschindeln oder Kupferblech, bei eingeschossigen, −ber
dem Gelönde liegenden Verbindungsbauten auch Glas.

5.2.1.

Zulössig bei Eindeckung der Flachdöcher und Terrassen sind Dichtungsbahnen, Kiespressdach, Holzdielen,
Plattenbelöge und Begr−nung.

5.2.2.

Fassaden5.3.
Zulössig bei der Fassadengestaltung sind verputztes Mauerwerk, Holzschalungen durch Bretter oder Schindeln,
Naturstein.

5.3.1.

Bei eingeschossigen, −ber dem Gelönde liegenden Verbindungsbauten sind verglaste Fassaden zulössig.5.3.3.

3.3

3.4

Tiefgaragen sind innerhalb der Baugrenzen sowie innerhalb der festgesetzten Umgrenzungen f−r Tiefgaragen gemöä
Ziffer 7.1 mit folgenden Grundflöchen zulössig: TGa 01: max. 1.890m² TGa 02: max. 2.685m²
Innerhalb der Flöchen f−r die Tiefgaragen sind Lagerröume zulössig.
Wiederbegr nung Tiefgaragen: Vor der Bauphase im Bereich der TGa 01 sind die vorhandenen Wölle zur−ckzubauen
und die bisherige Vegetation samt Kiesflöchen zu entfernen. Auäerhalb der Verkehrsflöchen ist die Tiefgarage zu
begr−nen. Dazu sind maximal 15cm Oberboden aufzubringen und mit einer extensiven Saatgutmischung in Richtung
eines artenreichen Magerrasens zu entwickeln. Es ist ausschlieälich gebietsheimisches Saatgut zulössig. Im Bereich
der TGa 02 ist die bereits vorliegende Vegetationsflöche zu erhalten. Im Falle von zulössigen Baumaänahmen erfolgt
nach Abschluss eine Wiederbegr−nung mit vorab gewonnnen Vegetationsmatten.

7.4

F−r Trag- und Deckschichten von Stellplötzen, Zufahrten und Zugöngen sind Materialien mit einem Abflussbeiwert
kleiner / gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, wasser- und luftdurchlössige
Betonsteine, Rasengitter-steine, Rasenschotter, wassergebundene Decke.

7.6

Gemeinde Kr n
3. Änderung des Bebauungsplanes "Kranzbach"
mit integriertem Gr nordnungplan

1. Änderungsbeschluss: 

2. Fr−hzeitige Beteiligung der Üffentlichkeit
sowie der Behürden und sonstigen Tröger
üffentlicher Belange:

3. Abwögung sowie
Billigungs- und Auslegungsbeschluss: 

4. Beteiligung der Üffentlichkeit
sowie der Behürden und sonstigen Tröger
üffentlicher Belange:

5. Änderungsbeschluss (wegen Standort Yogahaus: 

6. Beteiligung der Üffentlichkeit
sowie der Behürden und sonstigen Tröger
üffentlicher Belange:

7. Abwögung und
Satzungsbeschluss

8. Ausfertigungsdatum:

Gemeinde Kr−n

----------------------------------------------------
Thomas Schwarzenberger, Erster B−rgermeister Siegel

9. Orts−bliche Bekanntmachung:

10. Bekanntmachung: 

Die Bebauungsplanönderung mit Begr−ndung wird seit diesem Tag zu den −blichen Dienststunden im Rathaus Kr−n zu
jedermanns Einsicht bereit gehalten. Mit der Bekanntmachung tritt die 2. Bebauungsplanönderung "Kranzbach" der
Gemeinde Kr−n in Kraft.

Gemeinde Kr−n

----------------------------------------------------
Thomas Schwarzenberger, Erster B−rgermeister Siegel

Pröambel

Aufgrund des §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 23 der Gemeindeordnung f−r den Freistaat Bayern
(GO), der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Verordnung −ber die bauliche Nutzung der Grundst−cke (BauNVO), der
Verordnung −ber die Ausarbeitung der Bauleitplöne und −ber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung
1990 - PlanZV 90), des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG), in der jeweils g−ltigen Fassung, erlösst die
Gemeinde Kr−n die

die 3. Änderung des Bebauungsplans "Kranzbach"

als Satzung

Die bislang rechtswirksame Bebauungsplanes "Kranzbach" mit seiner 1., 2. und 4. Änderung wird durch die vorliegende 3.
Änderung vollstöndig ersetzt. F−r den festgesetzten Geltungsbereich haben ausschlieälich die nachstehenden
Festsetzungen und Hinweise durch Planzeichen und Text G−ltigkeit.

Der röumliche Geltungsbereich der 2. Bebauungsplan-Änderung "Kranzbach" umfasst eine Teilflöche der Flur-Nr. 1038
und das Flurst−ck 1043 in der Gemarkung Kr−n. Maägebend ist die Abgrenzung durch den Geltungsbereich in der
Planzeichnung im Maästab 1:1.000.

11. Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Ausgleichsflöchenzuordnungsfestsetzung (entspricht geschaffenem Baurecht 2014): Der Ausgleich wird
auäerhalb des Geltungsbereichs in einem üstlichen Teilbereich des Flurst−ckes Fl.Nr. 1038 (s−düstlich der Hotelanlage)
durch die Entwicklung von Magerrasenbestönden erbracht. Eine detaillierte Darstellung der Maänahmen ist der
Begr−ndung mit Umweltbericht zu entnehmen. Nöheres regelt die Begr−ndung zur 1. Änderung des Bebauungsplans
"Kranzbach".

Die unterirdisch liegenden Bauten in SO6, SO7, SO8 und SO 12a sind durch Wiedereinsetzen der vorher
gewonnenen Rasensoden auäerhalb der Verkehrsflöchen und Terrassen wieder zu begr−nen.

5.2.3.

Alle Freiflöchen (ausgenommen Wegeverbindungen und Terrassen) sind als extensive Wiesenflöchen anzulegen. Die
privaten Gr−nflöchen und angrenzenden landwirtschaftlichen Flöchen sind extensiv zu bewirtschaften (spöte Mahd
nach dem 01.07.). Das Möh- und Schnittgut ist aufzunehmen und abzufahren.

3.1.

8. Gr nordnung

8.4.

Die im Zuge der Bauarbeiten anfallenden Rasensoden sind sachgerecht zu entnehmen, zu lagern und wieder einzu-
setzen. Die Rasensoden sind bis zu ihrem Wiedereinbau in geeigneter Weise gegen Austrocknung zu sch−tzen. Die
Rasensoden und einzelnen Bodenschichten sind getrennt voneinander zu lagern und nach Beendigung der
Bauarbeiten schnellstmüglich entsprechend der urspr−nglichen Schichtung wieder einzubauen. Dabei ist nur ein
geringmöchtiger Bodenaufbau (max.15 cm) zur Etablierung von Magerrasen zulössig. Auf D−ngung jeglicher Art,
Ansaaten oder Anpflanzungen ist zu verzichten.

8.5.

11.1.

Stellplötze sind nur innerhalb der Baugrenzen, der privaten Verkehrsflöchen, der Mischverkehrsflöchen zulössig.
Garagen sind nur als Anbau an ein Hauptgeböude und innerhalb der Baugrenzen zulössig.
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen und den Umgrenzungen gemöä Ziffer 7.3
zulössig.  Abweichend davon sind in den privaten Gr−nflöchen gemöä Ziffer 8.1 der Parkanlage dienende Nebenanlagen
wie Brunnen, Bönke etc. allgemein zulössig.

Das Baumhaus in Baufenster SO4 ist nur mit einem Satteldach und der Ausf−hrung aus Vollholz zulössig.5.1.2

2.2.

Nr. des Baufeld

hüchstzulössige Grundflöche im Baufeld (("GR I"); Angabe in
Quadratmeter); hier 1.350m²

Zulössige Nutzungen im Baufeld, die −ber die allgemein
g−ltigen Nutzungen gemöä Ziffer 2.1 hinausgeht
Anzahl der Vollgeschosse als Hüchstgrenze; hier max. 2
Vollgeschosse mit U1 + U2 (vgl. dazu auch Festsetzung Ziffer 3.3
zum Referenzgeschoss "E"; aufgrund der Hanglage sind die
Untergeschosse nur zum Teil auch Vollgeschosse. Dies wird in der
Festsetzung ber−cksichtigt.)

SO7 Zimmertrakt,
Beherbergung

II (U1+U2)
OK.max. 1034NN

g

GR I 1350 m²

Bauweise
(o = offen, g = geschlossen;

o / g = beide Bauweisen zulössig)

Hühe der baulichen Anlage als Hüchstmaä;
Angabe in m−NN; hier Oberkante max. 1034 m

−.NN;

Ein- und Ausfahrt Tiefgarage

1.1.

6.5.

10381.

3. Bestehende / geplante Schwimm-/ Freibadebecken

Maänahmen zu Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild (entspricht geschaffenem Baurecht 2005): Auf
einer ca. 2,3 ha groäen Teilflöche des Grundst−cks Fl.Nr. 1038, Gemarkung Kr−n werden Ausgleichs- bzw.
Ersatzmaänahmen durchgef−hrt. Den genauen Inhalt regelt eine Dienstbarkeit bzw. eine Reallast, die am 09.08.2005 in
das Grundbuch eingetragen wurden.

11.2.

7.5

Anfallendes Aushub- bzw. Ausbruchmaterial (z.B. Fels, Kies, etc.) sowie −bersch−ssiges Material ist abzufahren und
ordnungsgemöä zu entsorgen.

8.6.

Buckelwiesen und Ausgleichsflöchen d−rfen weder befahren noch f−r Lagerungen jeglicher Art genutzt werden.
Dies gilt auch f−r kurzzeitige Zwischenlagerungen, Baustelleneinrichtungen und dergleichen.

8.7.

Die Westfassade im Baufenster SO6 (Suite) ist bezogen auf Material und Farbe wie die Fassade des U1 des
Torhauses S−d (SO3) auszubilden. Gleiches gilt f−r die S−dfassade bis auf Hühe der Flucht der verlöngerten Ostwand
des Torhauses S−d. Die restliche S−dfassade bis an das SO7 heran ist mit Holz zu  verschalen.

5.3.2.

4. Geplantes Geböude bzw. Anlagenteil (ungeföhre Lage und Dimensionierung)

Festsetzungen zur Gr nordnung im Erholungswald:8.8.

Innerhalb der festgesetzten Waldflöchen im Geltungsbereich sind Laubböume mit hohem Stammdurchmesser zu
erhalten und bevorzugt zu fürdern. Im Zuge der Anlage, Entwicklung und Pflege von Strukturen, die f−r den Arten-
und Biotopschutz im Wald bedeutend sind, ist die Ausweisung, Markierung und Einmessung von einzelnen
Biotopböumen vorzusehen.

8.8.1.

Umgrenzung von Flöchen f r Nebenanlagen; hier: Sitzbereich vor Yogahaus, wasserdurchlössig in HolzN Sitzbereich

Durch Einbringung von Tanne soll der Waldbestand an die nat−rliche Waldgesellschaft (Buchen-Tannen-Fichten-
Mischbestönde (LRT 9130)) angenöhert werden. Dazu hat die Einbringung von Tanne truppweise (15 - 20 Stk an
5 Orten) im Zaun (ggf. auch Einzelschutz) in der Qualitöt Forstware (2x verschult) zu erfolgen.

8.8.2.

Eingriffe in den Kronenbereich sind nur im Rahmen der Sicherungspflicht (z.B. abgestorbene Äste) vorzusehen.8.8.3.

Innerhalb der Waldbestönde gemöä Ziffer 8.3. soll das Erlebnis Waldboden im Vordergrund stehen. In diesen
Bereichen sind daher keine Wegebaumaänahmen vorzusehen und zulössig. Ausgenommen von dieser Regelung
ist der Fuägöngerweg nach Ziffer 6.3.

8.8.4.

9.1

9.2

9.3

9. Artenschutzrechtliche Belange

3.2.

1. Geltungsbereich

3. Maä der baulichen Nutzung

5.1.1

Dachform

Maänahmen zu Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild (entspricht geschaffenem Baurecht 2024/2025 -
aus der 4. Änderung des Bebauungsplans): Der erforderliche Ausgleichsbedarf f−r die Erweiterung des Badehauses
nach S−den wurde entsprechend des Baugenehmigungsbescheids vom 01.10.2024 (Aktenzeichen 31-6024-B-2023-
381) −ber Ankauf von Ükopunkten bereitgestellt. Nöheres regelt die Begr−ndung zur 4. Änderung des Bebauungsplans.

10.3.

Maänahmen zu Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild (entspricht geschaffenem Baurecht 2025 -
aus der hier vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplans):
==> folgt bis vor dem Satzungsbeschluss

10.4.

Schöchte und alle Vertiefungen: mit senkrechten, glatten Wönden, die zu Fallen f−r Tiere werden künnten, sind
zu vermeiden. Falls diese nicht vermeidbar sind, sind Aufstiegshilfen anzubringen.

Leuchtkürper: Diese d−rfen nach oben kein Licht abstrahlen. Es sind so genannte full-cut-off-Leuchten zu
verwenden mit einem Abstrahlwinkel <70°, um Irritationen f−r Zugvügel zu vermeiden. Die Farbtemperatur ist
<3.000K zu wöhlen. Private Auäenbeleuchtungen sind, soweit Sicherheitsgr−nde keine anderen Anforderungen
stellen, nachts nicht durchgehend anzustellen, sondern mit einem Bewegungsmelder zu versehen. Die Wellenlönge
des abgestrahlten Lichts sollte idealerweise zwischen 500 und 680nm liegen.

Kollisionsrisiken: Zur Minimierung des Kollisionsrisikos ist auf groäflöchige Verglasungen, Glaselemente oder
Fensterbönder müglichst zu verzichten. Sollten groäflöchige Glasflöchen aufgrund der Nutzung unvermeidbar sein,
ist entsprechend dem Vermeidungsgebot dem Vogelschutz Rechnung zu tragen. Dazu sind in nicht dauerhaft
genutzten Geböuden wie das Yogahaus im Baufeld SO21 groäe Glasflöchen wöhrend der nutzungsfreien Zeit
durch Jalousien, Fensterlöden oder öhnliche bewegliche Bauteile abzudecken. Im ßbrigen ist durch reflexionsarme
und mit geeigneten Mustern bedruckte Verglasungen die Spiegelung und Transparenz an Gefahrenstellen zu
vermeiden. Die Maänahmen haben zum Zeitpunkt der Ausf−hrung dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu
entsprechen. Es wird auf den Hinweis Nr. 16 verwiesen.

Nutzungsschablone:

zulössige Grundflöche f r ßberschreitungen durch Anlagen
gemöä § 19 Abs. 4 BauNVO im Baufeld (("GR II"); Angabe in
Quadratmetern); hier 675m²

GR II 675 m²

erstellt:     19.11.2024
geöndert:  16.12.2025
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C VERFAHRENSVERMERKE

6.4. Private Verkehrsflöchen besonderer Zweckbestimmung, hier Mischverkehrsflöche f−r Anlieferung, Göste
und Personal. Die Abgrenzung umfasst Straäenflöchen, Stellplötze, straäenbegleitende Gr−nflöchen sowie
Flöchen f−r Versickerung und Begr−nung.

MV

19.

Bedarfsfeld zur Festsetzung des zulössigen Haustypen:
E   nur Einzelhöuser zulössig, vgl. Baufeld 10

7. Baumhaus: Die Gestaltung des Baumhauses soll sich nach den orts−blichen Hochsitzen, Heustadl und Almenh−tten richten.

8. Naturgefahren / ßberschwemmungen: Infolge von Starkregenereignissen künnen im Bereich des Bebauungsplans ßberflutungen
auftreten. Um Schöden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaänahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflöchlich abflieäendem
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Geböude sollten bis mind. 25 cm −ber Gelönde wasserdicht ausgebildet oder
durch entsprechende konstruktive Maänahmen am Gelönde gesch−tzt werden. Kellerfenster sowie Kellereingangst−ren sollten
wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschöchten, ausgef−hrt werden. Der Abschluss einer Elementarschadens-
versicherung wird empfohlen.

9. Grundwasser: Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhöltnisse obliegt grundsötzlich dem jeweiligen Bauherrn, der
sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. Sind im Rahmen von Bauvorhaben
Maänahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von
Gr−ndungspföhlen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchf−hrung mit der Kreisverwaltungsbehürde
bez−glich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.

10. Altlasten: Bisher sind keine Altlasten im PLanungsgebiet bekannt. Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffölligkeiten des
Bodens festgestellt werden, die auf eine schödliche Bodenverönderung oder Altlast hindeuten, ist unverz−glich die zustöndige
Bodenschutzbehürde (Kreisverwaltungsbehürde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

11. Vorsorglicher Bodenschutz: Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen
Beeintröchtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu ber−cksichtigen. Das
Befahren von Boden ist bei ung−nstigen Boden-, Witterungsverhöltnissen und Wassergehalten müglichst zu vermeiden. Ansonsten sind
Schutzmaänahmen entsprechend DIN 18915 zu treffen. Haufwerke von Oberboden und Unterboden d−rfen nicht schödlich verdichtet und
daher nicht befahren oder als Lagerflöchen genutzt werden. Der belebte Oberboden und ggf. der kulturföhige Unterboden sind zu
schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu sch−tzen und müglichst wieder einer Nutzung
zuzuf−hren. Die Verwertung von −bersch−ssigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bauverzügerungen und Mehrkosten mit
ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn geplant werden. Es wird empfohlen, hierf−r von einem qualifizierten Fachb−ro bereits im
Vorfeld ein Bodenmanagementkonzept mit Massenbilanz (in Anlehnung an § 6 Abs. 1 KrWG in Verb. mit Art. 1 und 2 BayAbfG) erstellen
zu lassen. Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Bauflöche.
Die materiellen Anforderungen richten sich nach dem jeweiligen Entsorgungsweg. Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in
nutzbarem Zustand zu er-halten und vor Vergeudung und Vernichtung zu sch−tzen. ßbersch−ssiger Mutterboden ist müglichst hochwertig
nach den Vorgaben des § 6-8 BBodSchV zu verwerten. Der belebte Oberboden und ggf. kulturföhige Unterbüden sind zu schonen,
getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu sch−tzen und müglichst wieder seiner/ihrer Nutzung zuzuf−hren.
Es wird eine max. Haufwerkshühe von 2 m f−r Oberboden und maximal 3 m f−r Unterboden und Unter-grund empfohlen. Die
Bodenmieten d−rfen nicht befahren werden.

12. Entwösserung: Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der Wasserabfluss dauerhaft gewöhrleistet
ist. Die Flöchen sind von Abflusshindernissen frei zu halten. ßberbauen oder Verf−llen, Anpflanzungen, Zöune sowie die Lagerung von
Gegenstönden, welche den Zu- und Abfluss behindern oder fortgeschwemmt werden künnen, sind unzulössig. F−r die Versickerung
vorgesehene Flöchen sind vor Verdichtung zu sch−tzen. Deshalb sind die Ablage-rung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das
Befahren dieser Flöchen bereits wöhrend der Bauzeit nicht zulössig. Grundsötzlich ist f−r eine gezielte Versickerung von gesammeltem
Niederschlagswasser oder eine Einleitung in oberirdische Gewösser (Gewösserbenutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die
Kreisverwaltungsbehürde erforderlich. Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewösser die
Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewösser) und bei Einleitung in das
Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien Be-nutzung im Sinne der NWFreiV
(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische Regeln f−r das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem
Niederschlagswasser in das Grundwasser) erf−llt sind.

13. Baumfallzone: Innerhalb des Waldes sowie einer dem Wald vorgelagerten Zone bis zu ca. 35m besteht eine Geföhrdung durch
umst−rzende Böume durch Sturm, Schneebruch oder öhnlichem. F−r Geböude mit Röumen zum dauerhaften Aufenthalt ist der Dachstuhl
mit den entsprechenden Lastansötzen auszulegen. Zudem ist im Wege der regelmöäigen, fachgerechten Durchforstung die Geföhrdung
im Waldbestand soweit müglich zu minimieren.

14. Versorgungsleitungen: Es sind geeignete und ausreichende Trassen zur Unterbringung von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser,
Telekommunikation, etc.) vorzusehen. Diese sind unterirdisch zu verlegen. Die Lage bestehender Versorgungsleitungen ist vor
Baubeginn durch den Bauherrn selbststöndig zu erkunden. Die Versorger sind vorab zu informieren. Die jeweiligen Schutzzonenbereiche
sowie die darin einzuhaltenden Vorschriften f−r Abgrabungen, Bepflanzungen etc. sind dabei abzufragen und entsprechen zu
ber−cksichtigen.

15. Bodendenkmöler: Sollten wöhrend der Bauphase bisher unbekannte Bodendenkmöler zutage treten, unterliegen diese der Meldepflicht
gemöä Art. 8 Abs. 1 bis 2 DSchG.

Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen auf der Straäe oberflöchlich
abflieäendes Wasser nicht eindringen kann.

Geböude, die aufgrund der Hanglage ins Gelönde einschneiden, sind bis 25 cm −ber Gelönde konstruktiv so zu
gestalten, dass infolge von Starkregen oberflöchlich abflieäendes Wasser nicht eindringen kann. Alternativ sind
konstruktive Schutzmaänahmen im Auäenbereich zu pr−fen.

10. Maänahmen zum Schutz vor schödlichen Umwelteinwirkungen

10.1.

10.2.

16. Artenschutz (I): Schutz vor Vogelschlag: Die Planung von Maänahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestönde sind
mit der Unteren Naturschutzbehürde Garmisch-Partenkirchen vorab abzustimmen.

17. Artenschutz (II): Schutz von Geböudebr−ter / Fledermöuse: Vor Umbau oder Erweiterung von Bestandsgeböuden sind diese durch ein
fachliches Gutachten auf das Vorkommen von Fledermausquartieren hin zu untersuchen. Sollten Fledermöuse nachgewiesen werden
künnen, sind entsprechende Vermeidungsmaänahmen zum Schutz der Individuen in Zusammenarbeit mit der zustöndigen
Naturschutzbehürde durchzuf−hren. Die genannten Gutachten und Nachweise sind dem Antrag auf Baugenehmigung beizulegen.

18. Rodungen / Gehülzentnahmen: Rodungen und Gehülzentnahmen sind in der Zeit zwischen dem 01.03 und 30.09. eines jeden Jahres
nicht zulössig.

7.3

Umgrenzung von Flöchen f r StellplötzeSt

Der Geltungsbereich wird festgesetzt als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Hotel" gemöä § 11 BauNVO.
Das Gebiet dient der Erhaltung und Erweiterung einer bestehenden, denkmalgesch−tzten Hotelanlage mit den
zugehürigen Betriebs- und Lagerröumen sowie den umliegenden Gr−n- und Waldflöchen.
Zulössig ist ein fremdenverkehrsgewerblicher Beherbergungs- und Gaststöttenbetrieb mit stöndig wechselnder
Belegung mit max. 180 Göstezimmer und max. 320 Göstebetten.
Ebenfalls zulössig sind Wohnungen f−r den Betreiber des Hotels und f−r Personal.
Zulössig sind auäerdem die f−r den Betrieb erforderlichen Betriebs- und Infrastruktureinrichtungen sowie Anlagen,
die der Gesundheit, dem Sport und der Erholung dienen (z.B. Freibad, Hallenbad, Saunen, Yogahaus etc.) mit den
jeweils zugehürigen Nebenröumen sowie ein Baumhaus f−r Beherbergungszwecke.

Die zulössigen Nutzungen im jeweiligen Baufeld sind den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung zu entnehmen.
Dem Betrieb dienende Infrastrukturanlagen wie Technik, Lager-, Betriebs-, Aufenthalts- oder Mehrzweckröume sowie
Verwaltungsröume sind dabei −berall zulössig.
Die in den Baufeldern SO 04 (Baumhaus) und SO 09a (frei schwebender Pool) zulössigen Nutzungen sind nur so
lange zulössig, wie im Umgriff von 15 m um das Baumhaus bzw. den Pool ein geschlossener Baumbestand mit einer
Hühe von mind. 20 m vorhanden ist. Sollte diese Bedingung nicht mehr eingehalten sein, sind die Anlagen innerhalb
von 3 Monaten zu beseitigen.

Definition der Baugrundst cke: Die in der Planzeichung durch Bau- und Nutzungsgrenzen abgegrenzten Baufelder
sowie die Umgrenzung von Flöchen f−r die Errichtung von Tiefgaragen definieren gleichzeitig die einzelne
Baugrundst−cke im Geltungsbereich. Das Maä der baulichen Nutzung wird f−r jedes Baugrundst−ck bzw. Baufeld
gesondert festgesetzt und ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung zu entnehmen.

Zulössige Grundflöche: Die zulössige Grundflöche wird in Quadratmetern festgesetzt. Die zulössige ßberschreitung
durch Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO wird f−r jedes Baufeld in der Nutzungssschblone gesondert
festgesetzt. F−r die Errichtung von Freibadebecken werden gesonderte Grundflöchen festgesetzt. Die zulössige
Grundflöche f−r auäerhalb der Baugrenzen liegenden Tiefgaragen ist Ziffer 7 der textlichen Festsetzungen zu
entnehmen.

Anzahl der Vollgeschosse / Hühenentwicklung: Die zulössige Zahl der Vollgeschosse ist f−r die einzelnen Bauteile
verschieden definiert. Aufgrund des Gelöndesprungs im S−den gilt f−r den gesamten Geltungsbereich das Erd-
geschoss des bestehenden Hotel-Hauptgeböudes inkl. Seitenfl−geln (SO13) als Referenzhühe (entspricht "E"). Die
maximal zulössige absolute Hühe der baulichen Anlagen ist in der Nutzungsschlone f−r jedes Baufeld gesondert
festgesetzt und ist in Meter −ber Normalhühennull als Hüchstmaä angegeben.

Bauweise: Die zulössige Bauweise ist in den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung festgesetzt.
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